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Im Rahmen des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes (JArbSchG) sind Arbeitgeber 
dazu verpflichtet, die Gesundheit ihrer 
jugendlichen Auszubildenden beson-
ders zu schützen . Ein wesentlicher Be-
standteil dieses Schutzes ist die regel-
mäßige Nachuntersuchung der Jugend-
lichen . Dieser Beitrag gibt einen Über-
blick über die gesetzlichen Anforderun-
gen und Hinweise für Ausbilder .

Gesetzliche Grundlage
Das JArbSchG schreibt vor, dass ju-
gendliche Auszubildende vor Beginn der 
Ausbildung und im weiteren Verlauf 
ärztlich untersucht werden müssen . 
Jugendlich ist, wer das 18 . Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat . Die erste Un-
tersuchung, die sogenannte Erstunter-
suchung, muss vor Aufnahme der Aus-
bildung durchgeführt werden . 

Spätestens vor Ablauf des ersten Be-
schäftigungsjahres muss eine Nach-
untersuchung erfolgen . Diese dient da-
zu, die gesundheitliche Entwicklung der 
jugendlichen Auszubildenden zu über-
prüfen und sicherzustellen, dass sie 
den Anforderungen ihrer Tätigkeit ge-
wachsen sind . Sie hilft, gesundheitliche 
Beeinträchtigungen frühzeitig zu er-
kennen und Maßnahmen zu deren Ver-
meidung oder Minderung zu ergreifen .

Erstuntersuchung
Gemäß § 32 JArbSchG muss der min-
derjährige Auszubildende vor Beginn 
der Ausbildung innerhalb der letzten 14 
Monate von einem Arzt untersucht 
worden sein . Ohne Nachweis dieser 

Untersuchung darf ein Jugendlicher 
nicht beschäftigt werden . Der Berufs-
ausbildungsvertrag wird ohne Vorlage 
dieser Untersuchung nicht im Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse 
der Sächsischen Landesärztekammer 
registriert . Der Nachweis ist nur erfor-
derlich, wenn der Auszubildende mit 
Beginn des Ausbildungsverhältnisses 
noch minderjährig ist .

Nachuntersuchung
Gemäß § 33 JArbSchG hat sich der Ar-
beitgeber ein Jahr nach Aufnahme der 
ersten Beschäftigung eine Bescheini-
gung über die Nachuntersuchung vorle-
gen zu lassen . Die Nachuntersuchung 
darf nicht länger als drei Monate zu-
rückliegen . Der Arbeitgeber soll Jugend-
liche neun Monate nach Aufnahme der 
ersten Beschäftigung nachdrücklich 
auf den Zeitpunkt der Nachuntersu-
chung hinweisen . Diese Rechtsvor-
schrift gilt für Auszubildende, die zum 
Ende des ersten Ausbildungsjahres 
noch jugendlich sind . Legt der Jugendli-
che die Bescheinigung der Nachunter-
suchung nicht nach Ablauf eines Jahres 
vor, hat ihn der Arbeitgeber innerhalb 
eines Monats unter Hinweis auf das 
Beschäftigungsverbot schriftlich dazu 
aufzufordern . Der Jugendliche darf 
nach Ablauf von 14 Monaten nach Auf-
nahme der ersten Beschäftigung nicht 
weiterbeschäftigt werden, solange er 
den Nachweis nicht vorgelegt hat . Nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist 
eine Kopie der ärztlichen Bescheini-
gung spätestens am Tage der Anmel-
dung zur Zwischenprüfung bei der 

Sächsischen Landesärztekammer ein-
zureichen . Andernfalls ist die Eintra-
gung des Berufsausbildungsvertrages 
aus dem Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse nach § 35 Abs . 2 
BBiG zu löschen . Für den Nachweis der 
Durchführung sind die entsprechenden 
Formulare zu verwenden . Auszubilden-
de und Ausbilder werden von der Säch-
sischen Landesärztekammer an diese 
Frist erinnert .

Formulare für die Untersuchung
Die Formulare für die ärztliche Unter-
suchung nach dem JArbSchG liegen in 
der Regel den Arztpraxen, welche die 
Untersuchung durchführen, vor . Andern-
falls können diese über die Kassenärzt-
liche Vereinigung Sachsen (KVS) oder 
die Landesdirektion Sachsen, Abteilung 
Arbeitsschutz, angefordert werden .

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbei-
terinnen des Referates MFA unter 
0351/8267-170, -171 und -173, -168, -169 
gern zur Verfügung . Weitere Informati-
onen finden Sie zudem auch über den 
QR-Code . ■
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